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Schriftliche Anfrage

Der Abgeordneten KO LA Birgit Obermüller
an LR MMag Dr Cornelia Hagele
betreffend: Streichung von Landesmittel im Schulbereich

Erklärung:
In Österreich sind Lehrkräfte an Pflichtschulen formal Landesbedienstete, ihre Gehälter werden jedoch vom Bund getragen. Werden die vom Bund vorgegebenen Planstellen überschritten, müssen die Länder die Mehrkosten zwar formal selbst tragen, tatsächlich entsteht jedoch eine systemische Schieflage: Der Bund übernimmt zunächst die volle Vorfinanzierung der Gehälter dieser sogenannten „Überhangslehrkräfte“, während die Länder im Nachhinein lediglich Kosten in Höhe des Einstiegsgehalts refundieren. Werden höher eingestufte Lehrpersonen eingesetzt, verbleibt die Diﬀerenz beim
Bund.

Im Zuge der Stellenplanprognose für das Schuljahr 2026/27 stand in Tirol im Raum, dass die zuletzt 120 “Überhangslehrkräfte” gestrichen werden. Nach Protesten von NEOS Tirol und der Gewerkschaft wurde bekanntgegeben, dass diese Streichungen doch nicht stattfinden.

Auch in anderen Bereichen kommt es zu unklaren Kompetenzverteilungen, wenn es um die Finanzierung von Maßnahmen im Bildungsbereich kommt, beispielsweise bei Deutschfördermaßnahmen, bei pädagogischen Assistenzstunden etc.
Vor diesem Hintergrund stellt sich daher die Frage, wie die Tiroler Landesregierung ihre Verantwortung im Bildungsbereich künftig wahrnehmen will. Wird sie im Zuge budgetärer Konsolidierung Einschnitte in mehreren Bereichen vornehmen?




Die unterfertigende Abgeordnete stellt daher folgende Fragen:
1. Wurden im Betreuungsjahr 2025/26 Reduktionen von Landesmittel für den elementarpädagogischen Bereich vorgenommen?
2. Sind im Betreuungsjahr 2026/27 Reduktionen von Landesmittel für den elementarpädagogischen Bereich vorgesehen?
3. Welche Landes-Ressourcen wurden im Schuljahr 2025/26 im Bereich der Deutschförderung im Vergleich zum Schuljahr 2024/25 gekürzt?
4. Welche Landes-Ressourcen werden im Schuljahr 2026/27 im Berich der Deutschförderung im Vergleich zum Schuljahr 2024/25 gekürzt?
5. Welche Landes-Ressourcen wurden im Schuljahr 2025/26 im Bereich der pädagogischen Assistenz im Pflichtschulbereich m Vergleich zum Schuljahr 2024/25 gekürzt?
6. Welche Landes-Ressourcen werden im Schuljahr 2026/27 im Berich der pädagogischen Assistenz im Pflichtschulbereich im Vergleich zum Schuljahr 2024/25 gekürzt?
7. Wo (unter welcher Kostenstelle) sind die Personalkosten für Landeslehrkräfte im Landesbudget ausgewiesen (inkl. allfälliger Neben- und Transferpositionen)?
8. Wie hat sich die Anzahl der “Überhangslehrkräfte” seit 2020 jährlich entwickelt (Aufschlüsselung nach Bundes- und Landesanteil)?
9. Wie hoch waren seit 2020 jene Budgetmittel, die vom Land Tirol tatsächlich für Planstellenüberschreitungen (“Überhangslehrkräfte”) aufzuwenden waren (bitte jährlich darstellen, inklusive Differenz zwischen Bundesrefundierung und tatsächlichen Gesamtkosten)?
10. Für welche konkreten Einsatzbereiche wurden die über die Bundesplanstellen hinaus eingesetzten Lehrpersonen (in Vollzeitäquivalenten) in den Schuljahren 2020/21 bis 2025/26 verwendet (bitte jährlich aufgeschlüsselt nach Schuljahr, Schulart und Maßnahmenbereich)?
11. Wie verteilen sich diese Einsatzbereiche auf die einzelnen Schulstandorte (bitte standortbezogene Darstellung der VZÄ je nach Einsatzbereich, gegliedert nach Schuljahr und Schulart)?
12. Wie viele “Überhangslehrkräfte” wurden für das Schuljahr 2026/27 in Tirol genehmigt?
13. Gab es noch weitere Maßnahmen im Bildungsbereich, wofür das Land Tirol im Vergleich zum Schuljahr 2024/25 keine bzw. weniger Mittel mehr zur Verfügung gestellt hat?
14. Gibt es noch weitere Maßnahmen im Bildungsbereich, wofür das Land Tirol im Vergleich zum Schuljahr 2025/26 keine bzw. weniger Mittel zur Verfügung stellen wird?
15. Effizienter Verwaltungsvollzug durch Transparenz. Aufwand für die Anfragebeantwortung: 
a. Wie viele Personen waren insgesamt in die Anfragebeantwortung involviert? 
b. Wie viele Arbeitsstunden fielen insgesamt für die Anfragebeantwortung an (Angabe in Halbstunden, z.B. 1,5h)?


Innsbruck, am 29. März 2026
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